
 

 

Zusammengefasste Erklärung zur Unternehmensführung  
für die Schloss Wachenheim AG  

und den Schloss Wachenheim-Konzern  
nach §§ 289f, 315d HGB 

 

Die Schloss Wachenheim AG („SWA“), Muttergesellschaft des Schloss Wachenheim-Konzerns, ist 

als börsennotierte deutsche Aktiengesellschaft in ihrer Unternehmensführung in erster Linie durch 

das Aktiengesetz („AktG“) sowie daneben durch die Vorgaben des „Deutschen Corporate Gover-

nance Kodex“ („DCGK“) in seiner jeweils aktuellen Fassung bestimmt.  

Vorstand und Aufsichtsrat geben gemäß §§ 289f, 315d HGB folgende zusammengefasste Erklärung 

zur Unternehmensführung für die Schloss Wachenheim AG und den Schloss Wachenheim-Konzern 

ab: 

I. ERKLÄRUNG DES VORSTANDS UND DES AUFSICHTSRATS DER SCHLOSS 

WACHENHEIM AG ZUM „DEUTSCHEN CORPORATE GOVERNANCE KODEX“ GEMÄSS 

§ 161 AKTIENGESETZ 

§ 161 AktG verpflichtet den Vorstand und den Aufsichtsrat der SWA, sich jährlich darüber zu erklä-

ren, ob den vom Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz im amtlichen Teil des 

Bundesanzeigers bekannt gemachten Empfehlungen der „Regierungskommission Deutscher Cor-

porate Governance Kodex“ entsprochen wurde und wird oder welche Empfehlungen nicht angewen-

det wurden oder werden und warum nicht. Die Erklärung nach § 161 AktG ist auf der Internetseite 

der Gesellschaft dauerhaft öffentlich zugänglich zu machen. Vorstand und Aufsichtsrat der SWA 

haben die letzte Entsprechenserklärung gemäß § 161 AktG am 20. September 2018 abgegeben.  

Vorstand und Aufsichtsrat als Verwaltung der SWA erklären hiermit, dass den Empfehlungen des 

„Deutschen Corporate Governance Kodex“ grundsätzlich in der Vergangenheit entsprochen wurde 

und zukünftig entsprochen wird. Die Erklärung bezieht sich auf den Kodex in der Fassung vom 

7. Februar 2017, welcher am 24. April 2017 im amtlichen Teil des Bundesanzeigers bekannt ge-

macht wurde. 

Ferner erklären Vorstand und Aufsichtsrat der SWA, dass von den Empfehlungen der „Regierungs-

kommission Deutscher Corporate Governance Kodex“ lediglich wie folgt abgewichen wurde und vo-

raussichtlich abgewichen wird: 
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1. INFORMATION ÜBER DAS VERGÜTUNGSSYSTEM, INDIVIDUALISIERTE ANGABE DER 

VERGÜTUNG DER VORSTANDSMITGLIEDER, ART DER OFFENLEGUNG (ZIFFERN 4.2.3 

ABS. 6, 4.2.4 UND 4.2.5 DCGK) 

Nach dem DCGK soll der Vorsitzende des Aufsichtsrats einmalig die Hauptversammlung über die 

Grundzüge des Vergütungssystems und sodann über deren Änderung informieren. Die Offenlegung 

der Gesamtvergütung eines jeden namentlich zu benennenden Vorstandsmitglieds, aufgeteilt nach 

fixen und variablen Vergütungsteilen, unterbleibt, wenn die Hauptversammlung dies mit einer Mehr-

heit von mindestens drei Viertel des bei der Beschlussfassung vertretenen Grundkapitals beschlos-

sen hat. 

Das Vergütungssystem des Vorstands beinhaltet ein festes Jahresgehalt, variable Vergütungen mit 

kurz- und langfristiger Anreizwirkung sowie Sachbezüge. Pensionszusagen sind nicht vorgesehen. 

Hinsichtlich der Gesamtvergütung der Vorstandsmitglieder verweisen wir auf die entsprechende An-

gabe im Konzernanhang.  

Die ordentliche Hauptversammlung am 17. November 2016 hat mit einer Mehrheit von 98,18 % des 

bei der Beschlussfassung vertretenen Grundkapitals beschlossen, die SWA von der Verpflichtung 

zur individualisierten Offenlegung der Vorstandsvergütung für die Geschäftsjahre 2016/17 bis 

2020/21 zu befreien (sog. Opt-out-Modell nach §§ 286 Abs. 5, 314 Abs. 3 Satz 1 HGB). 

2. ALTERSGRENZE VON VORSTANDS- UND AUFSICHTSRATSMITGLIEDERN, KONKRETE 

ZIELBENENNUNG FÜR DIE BESETZUNG DES AUFSICHTSRATS, ERARBEITUNG EINES 

KOMPETENZPROFILS FÜR DEN AUFSICHTSRAT, VORSCHLÄGE DES AUFSICHTSRATS 

AN DIE HAUPTVERSAMMLUNG, VERÖFFENTLICHUNG VON LEBENSLÄUFEN (ZIFFERN 

5.1.2 ABS. 2 SATZ 3 UND 5.4.1 ABS. 2, ABS. 4 SATZ 1 UND 2, ABS. 5 SATZ 2 DCGK) 

Der DCGK empfiehlt die Festlegung von Altersgrenzen für die Mitglieder von Vorstand und Auf-

sichtsrat. Darüber hinaus soll der Aufsichtsrat für seine Zusammensetzung konkrete Ziele benennen 

und ein Kompetenzprofil für das Gesamtgremium erarbeiten. Für seine Zusammensetzung soll der 

Aufsichtsrat im Rahmen der unternehmensspezifischen Situation die internationale Tätigkeit des 

Unternehmens, potentielle Interessenkonflikte, die Anzahl der unabhängigen Aufsichtsratsmitglieder 

im Sinn von Ziffer 5.4.2 DCGK, eine festzulegende Altersgrenze für Aufsichtsratsmitglieder und eine 

festzulegende Regelgrenze für die Zugehörigkeitsdauer zum Aufsichtsrat sowie Vielfalt (Diversity) 

angemessen berücksichtigen. Vorschläge des Aufsichtsrats an die Hauptversammlung sollen diese 

Ziele berücksichtigen und gleichzeitig die Ausfüllung des Kompetenzprofils für das Gesamtgremium 

anstreben. Der Stand der Umsetzung soll im Corporate Governance Bericht veröffentlicht werden. 

Vorschlägen des Aufsichtsrats an die Hauptversammlung soll zudem ein Lebenslauf des jeweiligen 

Kandidaten beigefügt werden, der über relevante Kenntnisse, Fähigkeiten und Erfahrungen Aus-

kunft gibt. Dieser soll – ergänzt durch eine Übersicht über die wesentlichen Tätigkeiten neben dem 

Aufsichtsratsmandat – für alle Aufsichtsratsmitglieder jährlich aktualisiert auf der Webseite des Un-

ternehmens veröffentlicht werden. 

Der Aufsichtsrat hat in der Vergangenheit bei der Besetzung der Organe die unternehmensspezifi-

sche Situation berücksichtigt. Durch eine angemessene Vielfalt der Aufsichtsratsmitglieder wurde 

potentiellen Interessenkonflikten und der internationalen Tätigkeit des Unternehmens Rechnung ge-

tragen. Die Festlegung von Altersgrenzen für Aufsichtsratsmitglieder sieht die Verwaltung als eine 

unangebrachte Einschränkung des Wahlrechts der Aktionäre an.  
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Darüber hinaus ist die Verwaltung hinsichtlich der Festlegung einer Altersgrenze für Vorstandsmit-

glieder grundsätzlich der Auffassung, dass eine pauschale Begrenzung den Aufsichtsrat in der Aus-

wahl geeigneter Vorstandsmitglieder einschränken würde.  

Entsprechend bedeutet eine pauschale Zielvorgabe zur Besetzungsstruktur des Aufsichtsrats 

ebenso wie die Erarbeitung eines pauschalen Kompetenzprofils eine unangemessene Begrenzung 

der auf den Einzelfall bezogenen Auswahl geeigneter Aufsichtsratskandidaten. Damit beeinträchtigt 

eine Zielvorgabe oder ein Kompetenzprofil auch unangemessen das Recht der Aktionäre, die Mit-

glieder des Aufsichtsrats zu wählen. 

Nachdem aus diesen Gründen weder konkrete Zielsetzungen für die Zusammensetzung des Auf-

sichtsrats benannt, noch ein Kompetenzprofil für das Gesamtgremium erarbeitet wurde, entfallen 

auch diesbezügliche Ausführungen zum Stand der Umsetzung im Corporate Governance Bericht 

gemäß Ziffer 5.4.1 Abs. 4 Satz 2 DCGK. 

Hinsichtlich der Beifügung eines Lebenslaufs zum Kandidatenvorschlag des Aufsichtsrats sowie der 

Veröffentlichung von Lebensläufen aller Aufsichtsratsmitglieder nebst einer Übersicht über die we-

sentlichen Tätigkeiten neben dem Aufsichtsratsmandat vertreten Vorstand und Aufsichtsrat die Auf-

fassung, dass mit der Erfüllung der gesetzlichen Angabepflichten in der Einberufung zur Hauptver-

sammlung sowie im Anhang bzw. Konzernanhang zum Jahres- bzw. Konzernabschluss bereits ein 

umfassendes Bild der Aufsichtsratskandidaten und -mitglieder gegeben wird. Die Veröffentlichung 

von Lebensläufen würde zudem unangemessen in das Recht auf informationelle Selbstbestimmung 

der Aufsichtsratskandidaten und -mitglieder eingreifen. 

3. EINRICHTUNG EINES PRÜFUNGSAUSSCHUSSES UND EINES NOMINIERUNGS-

AUSSCHUSSES IM AUFSICHTSRAT (ZIFFERN 5.3.2 UND 5.3.3 DCGK) 

Der Aufsichtsrat soll nach dem DCGK einen Prüfungsausschuss einrichten, der sich – soweit kein 

anderer Ausschuss damit betraut ist – insbesondere mit der Überwachung der Rechnungslegung, 

des Rechnungslegungsprozesses, der Wirksamkeit des internen Kontrollsystems, des Risikomana-

gementsystems, des internen Revisionssystems, der Abschlussprüfung sowie der Compliance be-

fasst. Daneben überwacht der Prüfungsausschuss die Unabhängigkeit des Abschlussprüfers und 

befasst sich mit den von ihm zusätzlich erbrachten Leistungen, mit der Erteilung des Prüfungsauf-

trags an den Abschlussprüfer, der Bestimmung von Prüfungsschwerpunkten und der Honorarver-

einbarung. Der Vorsitzende des Prüfungsausschusses soll über besondere Kenntnisse und Erfah-

rungen in der Anwendung von Rechnungslegungsgrundsätzen und internen Kontrollverfahren ver-

fügen. Er soll unabhängig und kein ehemaliges Vorstandsmitglied der Gesellschaft sein, dessen 

Bestellung vor weniger als zwei Jahren endete.  

Außerdem soll der Aufsichtsrat einen Nominierungsausschuss bilden, der ausschließlich mit Vertre-

tern der Anteilseigner besetzt ist und dem Aufsichtsrat für dessen Vorschläge an die Hauptversamm-

lung zur Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern geeignete Kandidaten benennt. 

Der Aufsichtsrat setzt sich aus insgesamt sechs Aufsichtsratsmitgliedern zusammen, von denen vier 

Aufsichtsratsmitglieder von den Aktionären und zwei Aufsichtsratsmitglieder von den Beschäftigten 

der SWA bestimmt werden. Alle Aufsichtsratsmitglieder weisen die erforderliche Kompetenz, Eig-

nung und Erfahrung zur ordnungsgemäßen Wahrnehmung ihres Aufsichtsratsmandats auf. Die von 

den Anteilseignern und den Arbeitnehmern gewählten Aufsichtsratsmitglieder haben bislang zusam-

men alle Aufgaben und Herausforderungen zum Wohl der SWA durchgeführt und werden dies auch 

in Zukunft tun. 
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Um die erfolgreiche und bewährte Arbeit des Aufsichtsrats auch für die Zukunft zu erhalten, vertreten 

der Vorstand und der Aufsichtsrat gemeinsam die Auffassung, dass eine umfassende Kommunika-

tion und Erörterung im Aufsichtsrat am zweckmäßigsten im Plenum zu erreichen sind. Der Aufsichts-

rat hat aus der Mitte seiner Mitglieder daher lediglich einen einzigen Ausschuss gebildet, den Per-

sonal- und Finanzausschuss. Seine Arbeit dient der Vorbereitung komplexer und umfangreicher 

Sachverhalte als Entscheidungsgrundlage für das Plenum. Diese Arbeitsweise hat sich bisher sehr 

bewährt. Eine Zersplitterung der Aufsichtsratstätigkeit und der Tätigkeit einzelner Aufsichtsratsmit-

glieder durch die Einrichtung weiterer Aufsichtsratsausschüsse würde die vertrauensvolle und effek-

tive Arbeit des Aufsichtsrats lediglich hemmen. 

4. SITZUNGSTEILNAHMEN VON AUFSICHTSRATSMITGLIEDERN (ZIFFER 5.4.7 DCGK) 

Gemäß dem DCGK soll im Bericht des Aufsichtsrats vermerkt werden, falls ein Mitglied des Auf-

sichtsrats in einem Geschäftsjahr nur an der Hälfte der Sitzungen des Aufsichtsrats und der Aus-

schüsse, denen es angehört, oder weniger teilgenommen hat. 

Der Aufsichtsrat der SWA hat dieser Vorgabe in der Vergangenheit entsprochen und wird auch in 

Zukunft, sofern ein derartiger Sachverhalt eintritt, hierüber berichten. Eine namentliche Nennung der 

betroffenen Mitglieder im Bericht des Aufsichtsrats erfolgt jedoch nicht.  

Sofern in der Vergangenheit einzelne Mitglieder des Aufsichtsrats an Sitzungen des Aufsichtsrats 

oder des Personal- und Finanzausschusses, sofern sie diesem angehörten, nicht teilgenommen ha-

ben, erfolgte dies ausschließlich bei Vorliegen von wichtigen und nachvollziehbaren Gründen und 

damit stets entschuldigt. Zu wichtigen Beratungen und deren Ergebnissen wurden Aufsichtsratsmit-

glieder, die in einer Sitzung nicht persönlich anwesend sein konnten, im Nachgang informiert. Inso-

fern erachtet es der Aufsichtsrat als unangemessen, in seinem Bericht die Namen einzelner Gremi-

enmitglieder einzig im Zusammenhang mit einer Verhinderung an Sitzungsteilnahmen einseitig her-

vorzuheben, gleichzeitig aber deren übrige Arbeit für den Aufsichtsrat und für die Unternehmens-

gruppe ungewürdigt zu lassen.  

5. VERÖFFENTLICHUNG DES KONZERNABSCHLUSSES UND KONZERNLAGEBERICHTS 

SOWIE DER VERPFLICHTENDEN UNTERJÄHRIGEN FINANZINFORMATIONEN (ZIFFER 

7.1.2 SATZ 3 DCGK) 

Der DCGK empfiehlt, den Konzernabschluss und den Konzernlagebericht binnen 90 Tagen nach 

Geschäftsjahresende und die verpflichtenden unterjährigen Finanzinformationen binnen 45 Tagen 

nach Ende des Berichtszeitraums öffentlich zugänglich zu machen. 

Die SWA hat den Konzernabschluss und den Konzernlagebericht für das Geschäftsjahr 2017/18 

innerhalb der von der Regierungskommission empfohlenen 90-Tage-Frist zugänglich gemacht und 

plant, auch den Konzernabschluss und den Konzernlagebericht für das Geschäftsjahr 2018/19 in-

nerhalb dieser Frist zu veröffentlichen. Im laufenden Geschäftsjahr 2019/20 wird der Halbjahresfi-

nanzbericht (Berichtszeitraum vom 1. Juli 2019 bis zum 31. Dezember 2019) wie bereits der Halb-

jahresfinanzbericht 2018/19 (Berichtszeitraum vom 1. Juli 2018 bis 31. Dezember 2018) nicht inner-

halb der empfohlenen 45 Tage nach Ende des Berichtszeitraums öffentlich zugänglich gemacht. Zu 

einer Überschreitung dieser Frist um jeweils wenige Tage kommt es durch einen umfassenden und 

konzernweiten Planrevisionsprozess nach Abschluss des für uns aufgrund der hohen Saisonalität 

unseres Geschäfts wichtigen zweiten Geschäftsjahresquartals, welcher der Validierung der Prog-

nose für das gesamte Geschäftsjahr dient. 
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II. ANGABEN ZU DEN ÜBER DIE GESETZLICHEN ANFORDERUNGEN HINAUSGEHENDEN 

UNTERNEHMENSFÜHRUNGSPRAKTIKEN BEI DER SCHLOSS WACHENHEIM AG  

Die SWA pflegt einen Verhaltenskodex, der für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Unterneh-

mens verbindlich ist („Verhaltenskodex der Schloss Wachenheim AG“). Er enthält verbindliche Stan-

dards und Anweisungen zu ethischem und regelkonformem Verhalten der Mitarbeiter untereinander 

und gegenüber Dritten. Der Verhaltenskodex bezweckt insbesondere die Vermeidung von Interes-

senskonflikten, Korruption und Geldwäsche und die Einhaltung von Regeln zu Daten- und Umwelt-

schutz sowie Lebensmittel- und Arbeitssicherheit. Für den Fall eines Verstoßes sind Ansprechpart-

ner benannt, die entsprechende Hinweise entgegennehmen und diese unvoreingenommen und ver-

traulich bearbeiten. 

Die Einhaltung dieser Standards ist für die SWA eine wesentliche Grundvoraussetzung für ein qua-

lifiziertes und transparentes Unternehmensmanagement mit dem Ziel eines nachhaltigen Erfolges 

für das gesamte Unternehmen. Damit wollen wir das Vertrauen unserer Anleger, der Finanzmärkte, 

Geschäftspartner, Öffentlichkeit und unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bestätigen. 

III. ANGABEN ZU DEN ÜBER DIE GESETZLICHEN ANFORDERUNGEN HINAUSGEHENDEN 

UNTERNEHMENSFÜHRUNGSPRAKTIKEN IM SCHLOSS WACHENHEIM-KONZERN 

Der Schloss Wachenheim-Konzern gliedert sich in die drei operativen Teilkonzerne Deutschland, 

Frankreich und Ostmitteleuropa und ist von einer weitgehend dezentralen Steuerung seiner Ge-

schäftsaktivitäten geprägt. 

Die operative Führung der Geschäfte obliegt allein den jeweiligen Geschäftsleitungsorganen der 

Konzerngesellschaften unter Beachtung der jeweils anwendbaren Rechtsvorschriften sowie der je-

weiligen Satzungen bzw. Gesellschaftsstatuten. 

Um eine laufende Überwachung und beratende Begleitung der Geschäftsleitungsorgane der we-

sentlichen Konzerngesellschaften sicherzustellen, sind dort Aufsichts- und Kontrollgremien einge-

richtet, in denen Mitglieder von Vorstand und Aufsichtsrat der SWA vertreten sind. 

Zudem wird der Vorstand der SWA von den Tochterunternehmen regelmäßig über die aktuelle Ge-

schäftsentwicklung und wesentliche Vorgänge in den verschiedenen Teilkonzernen unterrichtet. 

Daneben existieren in bestimmten Bereichen auch verbindliche Konzernvorgaben, beispielsweise 

zur Konzernrechnungslegung und zum Risikomanagement. 
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IV. ARBEITSWEISE VON VORSTAND UND AUFSICHTSRAT DER SCHLOSS WACHENHEIM 

AG SOWIE DER ZUSAMMENSETZUNG UND ARBEITSWEISE VON DEREN 

AUSSCHÜSSEN 

Durch das deutsche Aktienrecht ist für die SWA als börsennotierte Aktiengesellschaft ein duales 

Führungssystem gesetzlich vorgegeben. Das Führungssystem ist gekennzeichnet durch eine strikte 

Trennung des Vorstands als Leitungsorgan und des Aufsichtsrats als Überwachungsorgan. Vor-

stand und Aufsichtsrat nehmen ihre Aufgaben bei der Verwaltung der SWA zur Schaffung von Wer-

ten und Vertrauen auf der Grundlage einer verantwortungsvollen und transparenten Unternehmens-

führung und Kontrollstruktur wahr. 

Vorstand 

Der Vorstand leitet das Unternehmen in eigener Verantwortung. Die Mitglieder des Vorstands tragen 

gemeinsam die Verantwortung für die Unternehmensleitung, wobei der Sprecher des Vorstands die 

Arbeit der Vorstandsmitglieder koordiniert. Die Grundsätze der Arbeitsweise des Vorstands sind in 

der Satzung niedergelegt und durch die Geschäftsordnung für den Vorstand konkretisiert. Die Ge-

schäftsordnung enthält Bestimmungen zur Geschäftsführung, zur Entscheidungsfindung des Vor-

stands durch Beschlussfassung, zur Zusammenarbeit mit dem Aufsichtsrat, zur Berichterstattung an 

den Aufsichtsrat, zu den dem Zustimmungsvorbehalt des Aufsichtsrats unterliegenden Geschäften 

und Regelungen zur Vermeidung von Interessenkonflikten. Die Ressortverteilung des Vorstands ist 

durch den Geschäftsverteilungsplan unter Zustimmung des Aufsichtsrats festgelegt worden. 

In regelmäßig einberufenen Sitzungen unterrichten sich die Vorstandsmitglieder gegenseitig über 

wesentliche Vorgänge in ihren Ressorts und fassen Beschlüsse mit einfacher Mehrheit. Dabei grei-

fen sie auch auf Entscheidungsgrundlagen aus den einzelnen Fachabteilungen sowie auf den Rat 

externer Sachverständiger zurück.  

Der Vorstand hat die Aufgabe, in Zusammenarbeit mit dem Aufsichtsrat die strategische Ausrichtung 

des Unternehmens zu entwickeln und abzustimmen. Er nimmt die Geschäftsführung wahr und ist 

dafür verantwortlich, die Jahres-, Konzern- und Zwischenabschlüsse aufzustellen sowie ein Risiko-

managementsystem einzurichten und zu überwachen. Er informiert den Aufsichtsrat in seinen Sit-

zungen sowie durch schriftliche monatliche Berichte über die aktuelle Geschäftsentwicklung des 

Konzerns und seiner Segmente. Darüber hinaus steht der Sprecher des Vorstands mit dem Vorsit-

zenden des Aufsichtsrats in einem regelmäßigen Austausch zu relevanten Einzelfragen. 

Aufsichtsrat 

Der Aufsichtsrat der SWA berät den Vorstand bei der Leitung des Unternehmens und überwacht die 

Aktivitäten des Vorstands. Er ist dabei in Entscheidungen, die von grundlegender Bedeutung für die 

SWA sind, unmittelbar eingebunden. Durch die dem Vorstand gegebene Geschäftsordnung hat der 

Aufsichtsrat die Informations- und Berichtspflichten und die Zusammenarbeit der beiden Organe 

präzisiert. Der Aufsichtsrat bestellt und entlässt die Mitglieder des Vorstands und entscheidet über 

das Vergütungssystem sowie dessen Ausgestaltung im Einzelfall. Der Aufsichtsrat prüft den Jahres- 

und Konzernabschluss und berichtet der Hauptversammlung über die Ergebnisse dieser Prüfung. 
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Der Aufsichtsrat hat sich eine Geschäftsordnung gegeben, welche die Regelungen der Satzung zu 

Aufgaben, innerer Ordnung und dem Verfahren der Sitzung und der Beschlussfassung näher be-

stimmt und ergänzt. Die Geschäftsordnung regelt neben den Aufgaben des Aufsichtsratsvorsitzen-

den, der Vermeidung von Interessenkonflikten und der Verschwiegenheitspflicht seiner Mitglieder, 

die Einrichtung eines Ausschusses. Der Aufsichtsrat tagt mindestens viermal im Jahr. Der Aufsichts-

ratsvorsitzende koordiniert die Arbeit im Aufsichtsrat. 

Der Aufsichtsrat der SWA besteht nach der Satzung aus sechs Personen. Er setzt sich dabei nach 

dem Drittelbeteiligungsgesetz und dem Aktiengesetz aus zwei von den Arbeitnehmern zu wählen-

den und vier von den Aktionären in der Hauptversammlung zu wählenden Mitgliedern zusammen. 

Anteilseignervertreter und Arbeitnehmervertreter nehmen ihre gesetzliche Verpflichtung gemeinsam 

zum Wohl des Unternehmens wahr.  

Der Aufsichtsrat hat einen Ausschuss gebildet, den Personal- und Finanzausschuss. Dieser hat zur 

Aufgabe, Beschlüsse des Plenums auf dem Gebiet des Personalwesens, insbesondere der Vor-

standsverträge, Vorlagen auf finanziellem Gebiet und die Prüfung des Jahres- und Konzernab-

schlusses vorzubereiten und einer Vorprüfung zu unterziehen. Der Personal- und Finanzausschuss 

ist seit dem 17. November 2016 mit Herrn Nick Reh als Vorsitzendem, Herrn Dr. Wilhelm Seiler als 

stellvertretendem Vorsitzenden und Herrn Eduard Thometzek besetzt. 

Weitere Einzelheiten zur konkreten Arbeit des Aufsichtsrats und seines Ausschusses können dem 

aktuellen Bericht des Aufsichtsrats entnommen werden. 

V. FESTLEGUNG VON ZIELGRÖSSEN FÜR DEN FRAUENANTEIL IM AUFSICHTSRAT, 

VORSTAND UND DER FÜHRUNGSEBENE UNTERHALB DES VORSTANDS BEI DER 

SCHLOSS WACHENHEIM AG 

Das Gesetz für die gleichberechtigte Teilhabe von Frauen und Männern an Führungspositionen in 

der Privatwirtschaft und im Öffentlichen Dienst sieht vor, dass der Aufsichtsrat einer börsennotierten 

Gesellschaft für den Frauenanteil im Aufsichtsrat und im Vorstand Zielgrößen sowie Fristen zur Er-

reichung dieser Zielgrößen festlegt. Der Vorstand hingegen ist verpflichtet Zielgrößen für den Frau-

enanteil in den beiden Führungsebenen unterhalb des Vorstands sowie Fristen zur Erreichung die-

ser Zielgrößen festzulegen. Ausweislich der Gesetzesbegründung bezieht sich die Pflicht des Vor-

stands von Gesellschaften, bei welchen eine flache Hierarchie derart ausgestaltet ist, dass nur eine 

Leitungsebene unterhalb des Vorstands besteht, nur auf diese. 

Zielgröße für den Frauenanteil im Aufsichtsrat 

Der Aufsichtsrat der SWA hat in seiner Sitzung am 22. Juni 2017 beschlossen, dass der bisherige 

Frauenanteil im Aufsichtsrat der Gesellschaft von 1/6 bis zum 22. Juni 2022 auf 1/3 verdoppelt wer-

den soll.  

Dem aus sechs Mitgliedern bestehenden Aufsichtsrat gehörten zum 30. Juni 2019 zwei Frauen an, 

so dass die festgelegte Zielgröße bereits erreicht ist.  
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Zielgröße für den Frauenanteil im Vorstand 

Für den Frauenanteil im Vorstand der Gesellschaft hat der Aufsichtsrat in seiner Sitzung am 22. Juni 

2017 eine Zielgröße von 0 % bis zum 22. Juni 2022 festgelegt, und so der derzeitigen Besetzung 

des Vorstands Rechnung getragen.  

Zielgröße für den Frauenanteil in der Führungsebene unterhalb des Vorstands 

Hinsichtlich der dem Vorstand der SWA einzig nachgeordneten Leitungsebene hat der Vorstand mit 

Beschluss vom 22. Juni 2017 eine Zielgröße für den Frauenanteil von 30 % bis zum 21. Juni 2022 

festgelegt.  

Zum 30. Juni 2019 betrug der Frauenanteil in der dem Vorstand einzig nachgeordneten Führungs-

ebene 54 %, womit die festgelegte Zielgröße übertroffen ist. Insoweit hat die SWA bereits eine an-

gemessene Beteiligung von Frauen erreicht und wird diese auch in Zukunft sicherstellen.  

VI. DIVERSITÄTSKONZEPT 

Den Vorschriften des Gesetzes für die gleichberechtigte Teilhabe von Frauen und Männern an Füh-

rungspositionen in der Privatwirtschaft und im Öffentlichen Dienst folgend, hat der Aufsichtsrat der 

SWA – wie in Abschnitt V. beschrieben – Zielgrößen für den Frauenanteil in Aufsichtsrat und Vor-

stand festgelegt. Daneben hat auch der Vorstand der SWA eine Zielgröße für den Frauenanteil in 

der diesem einzig nachgeordneten Leitungsebene festgelegt. Darüber hinaus verfolgen Aufsichtsrat 

und Vorstand der SWA kein eigenständiges Diversitätskonzept gemäß §§ 315d, 289f Abs. 2 Nr. 6 

HGB im Hinblick auf die Zusammensetzung des vertretungsberechtigten Organs und des Aufsichts-

rats. 

Bei der Begründung der Abweichungen von den Empfehlungen nach Ziffern 5.1.2 Abs. 2 Satz 3 und 

5.4.1 Abs. 2, Abs. 4 Satz 1 und 2, Abs. 5 Satz 2 des Deutschen Corporate Governance Kodex wurde 

bereits erläutert, dass der Aufsichtsrat in der Vergangenheit bei der Besetzung der Organe die un-

ternehmensspezifische Situation berücksichtigt hat. Durch eine angemessene Vielfalt der Mitglieder 

von Vorstand und Aufsichtsrat wird potentiellen Interessenkonflikten und der internationalen Tätig-

keit des Unternehmens Rechnung getragen.  

Insofern bringt ein zusätzliches Diversitätskonzept – ebenso wie pauschale Zielvorgaben zur Beset-

zungsstruktur des Aufsichtsrats sowie die Erarbeitung eines pauschalen Kompetenzprofils – keinen 

substanziellen Mehrwert mit sich, sondern würde vielmehr die Auswahl geeigneter Vorstands- und 

Aufsichtsratsmitglieder unangemessen begrenzen.  
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VII. WEITERE INFORMATIONEN ZUR CORPORATE GOVERNANCE BEI DER SCHLOSS 

WACHENEHIM AG 

Der Corporate Governance Bericht der SWA für das Geschäftsjahr 2018/19 ist unter 

http://www.schloss-wachenheim.com/investor-relations im Internet abrufbar. 

Trier, 9. September 2019 

 

Der Vorstand:  Für den Aufsichtsrat: 

 
 

  

Oliver Gloden Nick Reh 
Sprecher des Vorstands Vorsitzender des Aufsichtsrats 
 
 

 
Horst Hillesheim 
 
 

 
Boris Schlimbach 

http://www.schloss-wachenheim.com/investor-relations

